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Waldbrandgcfahr

RdErL d. tsiFiiuCthtPoL im ?liMdJ. vom 9. Mai 1938

---- O—VuR R il 1320/38

(1) Alljährlich werden große Werte deutschen Bollsverinögens
durch Waldbrände vernichtet. Die Ursache ist in den meisten
Fällen sträflicher Leichtsinn und Nicht eachtnng gesetzlicher Be-
stimmuugen

(2) Um dem entgegenznwirkeu, werden die zur Berhiitnng
nnd Bekämpfung von Waldbränden ergangenen Bestimmungen
den amtlichen Stellen zur Bekanntgabe an die Bevölkerung er-
gangenen Bestimmungen den amtlichen Stellen zur Bekannt-
gabe an die Bevölkerung erneut in Erinnerung gebracht:

l. SJVGFLT §310kt-T

Wer Wald-, Hei-de- oder Moorflächen durch verbotenes Rau-
chen oder Anziiuden von Feuer, durch ungeniigende Beaufsichti-
gung angeziindeteu Feuers, durch Fortwersen brennender oder
glimmen er Gegenstandes oder in sonstiger Weise in Brand-
gefahr bringt, tvird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten nnd mit
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

II. FUFPG § 40:

Mit Geldstrafe bis zu 150 RM oder mit Haft bis zu 14
Tagen wir-d bestraft, wer

I. mit nnverwahrtem Feuer oder Licht den Wald oder Moor- «
oder Heideflächen betritt oder sich denselben in gefahrbrin-
gender Weise nähert,

2. in der Zeit vom ‚l. März bis 31. Oktober im Walde oder
ans Moor-— oder Heideslächen ohne Erlaubnis des Grund-

_ eigentiimers oder seines Vertreters raucht,

3. im Walde oder ans Moor-« oder Heideflächen oder in ge-
sahrlicher Nähe derselben im Freien ohne Erlaubnis des
Grundeigentiimers oder seines Vertreters Feuer anziindet
oder das gestattetermaszen angeziindete Feuer gehörig zu
beaufsichtigen oder ansznlöschen nntserläszr

 

 

III. StPO.§ 127Ahs.1:
Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder v»ertsolgt, so ·ist,

wenn er der Flucht verdächtig ist oder eine Person ichkeit nicht
sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, in auch ohne
richterlichen Befehl vorläufig festznnehmen.

IV. Ges. iiber das Fenerlöschwesen v. l5. l.2. 1933,

§§ 18 nnd 21:

§ 18. Jeder, der den Ansbrnch eines Schadenjeuersh das er
nicht selbst zn löschen vermag, bemerkt, ist verps ichtet, unver-
zii lich der nächsten Polizei- oder Feuerwehrstelle davon Mit-
tei nng zu machen. Personen, die dieser Pflicht vorsätzlich nicht
nachkommen, werden mit Geldstrafe bis zu 150 RM bestraft.

§ 21. Bei Forst-, Heide-, Wiesen-— und Moorbränden sind
neben den ,enerwehren alle geei neten Personen nnanfgefor-
dert zur Hil eleistnng verpflichtet. · er Umfang nnd die Kosten-
regelung der nacl barliehen Löschhil e sind die gleichen wie bei
anderen Schadenceuern Die techni che Leitung der Löscharbei-
ten kommt bei Anwesenheit von Forstbeamten diesen zu. In
ihrer Abwesenleit liegt sie beim Führer derjenigen Wehr, die
zuerst eingetro sen ist.

v. Stets-B § 330c:
Wer bei llugliicksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht

Hilfe leissteh o wohl dies nach gesundem Vol seinpsinden seine
Pflicht i t, insbesondere wer der polizeilichen An forderung ur-
Hilfeleistung nicht nachkommt, obwo?z er ider Auf orderung olgne
erPebliche eigene Gesajr, und ohne s erletziiiig anderer wichtiger
P lichten genügen kann, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jah-1
ren oder mit - eldstrafe bestraft.

l«. II O e ls, den 27. Mai 1938

Veröffentlichtl

Der Landrat

l«.4 Oels, lden 1. Juni 1938

Biehseuchenpolizeiliche Anordnung

Die Maul- nnd Klanensenche ist amtstierärztlich neu fest-
gestellt worden:

am 28. 5. 1938 in Griittenber
am 30. 5. 1938 in “Heubofb.s . und Briese
am 1. II. 1938 in« Netsche
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Zum Sperrbezirk habe ich die Ortschaften bzw. Ortsteile
Grüttenberg, Neuhof b. W., Haminerhäuser nnd Netsche erklärt.

Für das Sperrgebiet gelten Die Bestimnmugeu meiner vieh-
seucheupolizeilicheu Anordnung vom 6. Januar 1938, Kreis-
blatt Seite 1 nnd 2. .

Die Abteilung der Maul- nnd Klanenseinhe ist in Ludwigs-
dorf, Miihlatscl)utz, Klein-Oels, Wabnitz, Schwierse, Groß-Wei-
gelsdorf, Nenhaus und Stein festgestellt und die Desinfektion
abgenommen worden.

Die über diese Orte verhängten Sperrmaßnahmen habe ich
aufgehoben. Bestehen bleibt die Sperre über die Ortschaft
Klein-Mühlatschütz.

Der Landrat

L. 4 O e l s , »den 30. Mai 1938

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung

Unter dem Pferdebestande des Gast- und Landwirts Herbert
Sch meh in Je ssel ist die ansteckende Blntarmut festgestellt
worden. Zur iZermeiduug der Weiterverbreitnng Der Seuche
wird über- das versenchte Gehöft ab sofort die Sperre lverhängt.
Für den Sperrbezirk gelten die Bestimmungen der viehseuchen-
polizeilichen Anordnung des Herrn Ministers für L.D.u.F.
vom 18. Mai 1921 —- veröffentlicht Kreisblatt 1921 S. 156 ———.
Die Ortsbehörden ersuche ich um ortsübliche sBel‘anntmachnng.

Der Landrat

Berlin, den 2:.

Remontenantauf für 1938

1. Zum Anlauf dreijähriger, vorkommendenfalls auch vier-
jähriger Remonten soll in diesem Jahre im Kreise Oels
am 7. Juli um 15.00 Uhr in Oels (Viehmarktplatz)
ein öffentlicher Markt abgehalten werden.

. Die angekauften Pferde werden sofort abgenommen nnd
gegen Quittung mittels Schecks bezahlt.

. Pferde, mit Hauptmängeln, die gesetzlich den Kauf rück-
gängig machen, sind vom Verkäufer gegen Erstattnng des
Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehmen, desgleichen
Pferde, die sich während der ersten 45 Tage nach dem
Tage der Einlieferung in das Remonteamt usw. als Klop-
hengste erweisen. Die gesetzmäßige Gewährfrist wird für
periodische Augeuentzündung (innere Augenentzündung,
Mousdblindheit) und Ro auf 28 Tage nach dem Tage
der Einlieferung in das .iemonteamt usw. verlängert.
Verkäufer übernimmt mit einer Gewährfrist von 14 Tagen
die Gewähr dafür, sdaß die Pferde nicht bösartig sind
(Schlagen, Beißen, geschlechtlich bedingte Bösartigkeit der
Stuten) und hat derartige Pferde gleichfalls zuruckzuneh-
men.

. Zur Anzeige eines der in Ziffer 3 bezeichneten Mängel
an den Verkäufer nach § 485 BGB. ist ni t nur die
Reinontierungskonunissiou berechtigt, die den auf abge-
schlossen hat, sondern auch das Reinouteamt oder der
fTritippenteil usw., bei dem sich das bemängelte Pferd be-
in et.

. Für jede anzukaufende Remonte hat der Verkäufer ein
poli eiliches Ursprungszeu nis beizubringen, aus dem zu
ersehen ist, in welchem P erdebestand (Gemeinde, Besitzer,
Gehöft, Vorwerk) sich die Remonte in den letzten 4 Mo-
naten vor dem An auf befunden hat.

. Verkäufer, die Pferde voresithem welche nicht ihr Ei en-
tum sind, müssen sich dnr orlage einer amtlich beg au-
bi ten Verkaufsvollmacht ausweisen. Aus der Vollma t
müssen ersichtlich sein: Name des Eigentümers, Anzal
der Pferde und daß der Vorsteller berechtigt ist, den Kauf-
preis in Empfang zu nehmen.

. Der Verkäufer hat jedem verkauften Pferde eine lederne
Trense mit lattem, starkem, einfach gebrochenem Gebiß
(feine Rnebetrenge) oder eine na den Richtlinien des
Reichsinnungsver andes des Satt er-, Tape ierer- und
PolsterersHandtwerks gefertigte ,,Remontetrense «d;)wie eine
dauerhafte Kopfhalfter mit zwei mindestens 2 eter lan-
gen Stricken unentgeltlich mitaugeben.

. Der Verkäufer ist verpflichtet, bei der Verladun der ver-
kauften Pferde der Remontierungskommission be ilflich zu

Februar 1938

‘)
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9. ’ur Feststellung der Abstammung der Pferde sind die
eck- und Fiillenscheine mitzubringen; Pferde, bei denen

diese Scheine nicht nr Stelle sind, werden nur ausnahms-
weise gekaiäffx7 Mähnen nnd Scl weise sind nicht u be-
schneiden, ähnen nicht einznf echten. Kupierte Pferde
werden nur bedingt getauft, folau e laugfchtneifige P erde-

g ei ihnennicht in _eniigenDer Anzahl vor anden sind;
tritt eine Preismindernng ein.

Die Gebühr für den Schnszschein trägt der Verkäufer.

Wer wissentlich den Remontiernngskoinmissionen im lau-
fenden ? nkanfsjahre bereits vorgestellt gewesene Remun-
ten nochmals vorstellt, ohne vom Vorsitzenden der Remun-
tiernngskonnnission die ausdrückliche Genehmigung dazu
zu haben, oder wer wissentlich falsche Angaben macht, wird
unbeschadet der etwa sonst noch eintretenden Rechtsfolgen
vom Remoutemarkt ausgeschlossen; von ihm werden auch
in Zukunft keine Remonten mehr gekauft.

Vorstehende Aükanfsbedingnngen gelten auch für die nicht
öffentlichen Märkte.

Oberkommando des Heeres

Abtlg. Wehr 46/38. O esl s, den 7. März 1938

Veröffentlicht

Der Landrat

Oe l s, Den 2. Juni 1938

Deutsche Rote-Kreuz-Lotterie 1938

RdErl. d. RuPrMsdJ v. 16. Mai 1938 -— V W II 7/38-9521
(.1) Mit Zustimmung des klieichsschatzmeisters der RSDAP

habe ich vorbezeichnete Lotterie für das Gebiet des Deutschen
Reiches genehmigt. Zur Ausspielung gelangen 2 Millionen Ein-
zellose zu je 50 Rp. oder l Million Doppellose zu je 1 RM.
(-Spielkapit-al 1000000 RM.). Die Vertriebsseit der Lose läuft
vom 20. Juni bis 19. September 1938. Die Niehung findet am
20., 21. und 22. September 1938 in B erlin statt. Die ord-
nungsmäßige Durchführung der Lotterie wird vom Pol.-Präs.
in B e rli n iihertoacht.

(2) Der Lossverkauf in Gast- nnd Vergnü ungsftätteu ist mit
der Einschränkung zugelassen, daß dieser qertrieh nur durch
Mitglieder der Sanitätskolonnen in Uniform erfolgen Darf.
Wei liche Angehörige des Deutsch-en Roten Kreuzes dürfen
nicht damit befahl werden. Jn Orten bis zu 20000 Einwohnern
können ein Losverkänfer, bis zu 100000 Einwohnern zwei-und
für 100000 Einwohner mehr je ein weiterer Losverkäufer bis
sur Höchstzahl von 5 eingesetzt werden. Jedoch werden für
Berlin 15 und für Hamburg 8 Losverkäufer zugelassen. Die von
der zuständigen Stelle des Deutschen Roten Kren es auszustel-
lenden Personalausweises sind von den örtlichen sBot-Behörden

0
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11.

12.

L. 5

abzustempeln.

Der Lsandrat
als Leiter des Kreiskommuualverbaudes

Deloch

Bekanntmachungen anderer Behörden

Schulaufsichtsbehörde

Oe l s, den 28. Mai 1938

Schnlnngsplan

für die Ganztagsschulungen für die Sommerarbeit

im Schulanffichtskreise Oels (Schles.)

Zur Einführung in die Sommerarbeit nach den Richtlinien
für die Leibeserziehung in Jungenschulen finden unter der Lei-
tung des Kreissportlehrers Schulungstage nach folgen-dem Ver-
teilungsplane statt:

1. Mittwoch, den 15. uni 1938, Bern tadt, Turuhalle,
für Bern tadt, Bu wald, Baruthe, ürsten-Ellguth, Gall-itz,
Groß- ö nig, Rot chlih, Rrafchen, Klein-Zöllnig, Zungen-
dorf, . lein-Mühlat chütz, Klein-Waltersdorf, Lamperssdorp
Lan enhof, Mühlat chütz, Mühlwi , Manie, Neudorf, Neu- sein. scho e, Neu-Schmo en, Pangau, ostelwitz, Prietzem Reese-
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witz, Sadewitz, Schönau, Stronn, Ulbersdorf, Viel nth,
Vogel esang, Wabnitz, Weidenbach, Weidenfließ, Woitss orf,
Wi he miuenort, Krompusch, Neu-Ellguth.

2. Dienstag, den 21. Juni 1938, Sakran, Turnhalle,
Lür Sacran, Dörndorf, Eichgrnnd, Görlitz, Groß-Wei elfs-
orf, Eäntlschdors Klein-Oels, Kunersdorä Langewiese, ir-

kau, Kuh au, Beute, Reichenseld, Sii winkel, Schleibitz,
Stein, Sibyllenort, Wildschiitz.

3. Mittwoch, den 22. Juni 1938, Oels, Stadion,
für Oels, Allerheiligen, Alt-Ell uth, Buselwitz, Bohrau,
Gimmel, Groß-Ellguth, Klein-E guth, Kritschen, Leuchten,
Ludwigsidor, Netsche, Pontlvitz, Raake, Rathe, Schreiben,
Schmarsh chinollen, Stampen, Spahlitz, Schwierse, Wer-
den, « e sel, Zucklau.

4. Dienstag, den 5. Juni 1938, Juliusbukg, Sportplatz,
für Juliusbnrg, Bogscl)iitz, Briese, Dammer, Buchenwerder,
Gro -Graben, Gntwohue, Hönigern, Jackschönau, Ienkwitz,
Kar sbnrg, Malen, Strehlitz, Weißensee.

Teilnahmepflichtig sind alle Lehrer, die den Unterricht in den
Leibesiibungen erteilen. Die Schulung beginnt vormittags
8 Uhr mit Lehrprobe und praktischer Arbeit. In der Mittags-
pause gemeinsames Mittagessen, anschließend praktische Arbeit,
Vortrag, Besprechung, Kameradschaft bis 17 Uhr. Sportklei-  

dung und Badesachen sind mitzubringen, da aktive Mitwirkung
unerläßlich ist.

Schriftverkehr bezüglich der Schulung erfolgt durch den
Kreissportlehrer.

Der Kreisfchulrat

Beyer

B r e s la u - Flughafeu, den 1. Juni 1938

Witterungsvorhersage für die Zeit vom 2. Juni bis 11. Juni

Herausgegeben von der Forschungs-stelle für langfristige

Witterungsvorhersage des Reichswetterdienstes

in Bad Homburg v. d. H.

In Siiddeutschland einschließlich Ostmark in den nächsten drei
bis fiinf Tagen vorwiegend warmes teils heiteres teils dur
gewittrige Niederschlä e gestörtes Wetter. Jm ganzen «edo
nicht unfreundlich ehnliches Witterungsgepräge in Nord-
deutschland. Hier jedoch besonders im Kiistengebiet etwas häu-
figere Niederschläge und im ganzen bewölkter. Nach etwa vier
Tagen in Deutschland westlich der Weichgel Verestärkung der Un-
bestiindigkeit des Wetters mit nachfolgen er Ab iihlnng, dagegen
in Ostprenßen leichte Abkiihlnng

 

 

W9"
oder mit Erfolg werben!
Werben -wohidurchdachl nach genauem Plan! —-

-DI· muß der Grundsatz für jedes Beginnen im täg-

lchen Leben sein — vor allem in der Werbung. -—

· Werbung soll kein Glücksspiel sein - der Gewinn

lderf nicht dem Zufall überlassen werden -—der'Ein-

satt muß den Erfolg bringen! Und wie ein Schach-

spieler jeden Zug vorausdenkl, bevor er ihn aus-

lfnim, muß jede Werbung vorVeröffentlichung bis

II die kleinsten Defnils überlegt werden, um die

’Endwirkung zu erzielen! — Duu gehört überlege—

.nes Können -— organisatorische Befähigung -

psychologische Schulung —— Einfühlungsvermö-

gen und kultivierier Geschmack! — Zu einer —

besonders geschmackvollen und wirksamen Wer.

bang verhilft ihnen um Besten der Anzeigenteil

der Oel-er Zeitung „Lokomotive an der Oder" 




